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Forschungsgesellschaft für Strasse, Schiene und Verkehr;  
Arbeitsausschuss Sachverständige 

Vorschlag «Rettungsgasse» 27.2.04 
(Ergänzungen vom 11.10.06) 

2020/Hersche 

Problemstellung 
In Österreich gilt die offenbar nirgendwo festgeschriebene Regel, dass Einsatzfahrzeuge bei Stau auf Au-
tobahnen auf dem Pannenstreifen fahren. 
Die Einsatzorganisationen klagen immer wieder darüber, dass Fahrzeuglenker, die verbotenerweise den 
Pannenstreifen benutzen, ihr Vorankommen behindern. Es wurden von der Strafbehörden für solche Fälle 
auch schon drastischere Strafen angedroht. 
Das Problem wird jedoch nie gelöst werden können, weil neben den erwähnten Fahrzeuglenkern zahlrei-
che andere Gründe eine ungehinderte Fahrt auf dem Pannenstreifen verunmöglichen: Baustellen, abge-
stellte Erhaltungsfahrzeuge, Pannenfahrzeuge, immer häufiger fehlende Pannenstreifen (z.B. bei Brücken) 
In Deutschland und der Schweiz wird in der so genannten «Gasse» (siehe unten) gefahren. In einem Land 
mit hohem Touristenanteil, wie es Österreich darstellt, führt dieser Umstand zu zusätzlicher Verwirrung, 
weil Deutsche, Schweizer und Österreicher in der gleichen Situation unterschiedlich reagieren. 
Lösungsvorschlag 
Übernahme des in Deutschland und in der Schweiz erfolgreich praktizierten Fahrens der Einsatzfahrzeuge 
in der «Gasse» und verankern dieses Verfahrens als Vorschrift in der StVO:  
«Bei Stau ist für Einsatz-, Sicherungs- und Bergefahrzeuge, die mit eingeschalteten blauen oder gelben 
Dreh- bzw. Warnleuchten gekennzeichnet sind, zwischen den Kolonnen eine Fahrgasse zu bilden und 
zwar auf zweistreifigen Fahrbahnen zwischen den beiden Kolonnen, bei mehrstreifigen Fahrbahnen zwi-
schen dem äussersten linken und den übrigen Fahrstreifen. Diese Fahrgasse darf nur von den vorgenann-
ten Fahrzeugen befahren werden.» 

   

   
Beurteilung 
Diese Verhaltensweise kennt man in Deutschland und der Schweiz seit mehreren Jahrzehnten. In diesen 
Ländern funktioniert das Verfahren entgegen einzelner Kommentare zur österreichischen StVO sehr gut. 
Zwar gibt es weiterhin Länder, die die Gasse nicht kennen. Wenn es aber zwei unterschiedliche Systeme 
gibt, dann wird sinnvollerweise jenes gewählt, das funktioniert und sich bewährt hat.  

 

DI Bruno Hersche 
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Beurteilung durch Amtsstellen in Deutschland und in der Schweiz 
Meine Erhebungen in Deutschland und in der Schweiz bezüglich Rettungsgasse haben bis heute nachste-
hendes Resultat ergeben. 

Die gestellten Fragen lauteten wie folgt: 

1. Gibt es Untersuchungen über die Wirksamkeit und Zweckmässigkeit der Rettungsgasse? 

2. Welches sind die Erfahrungen mit der Rettungsgasse? 

3. Sind Ihnen neben Deutschland und der Schweiz weitere Länder bekannt, in denen die Gasse praktiziert 
wird? 

4. Ist Ihnen bekannt, ob eine Vereinheitlichung auf EU-Ebene geplant ist? 

5. Gibt es weitere interessante Erkenntnisse in diesem Zusammenhang? 

 

Bis zum 11.10.06 eingegangene Antworten (Details siehe Anlagen): 

Antwort von Untersu-
chungen 

Erfahrungen Gasse in 
anderen 
Ländern 

Verein-
heitli-

chung EU 

weitere Erkenntnisse 

BAST Deutsch-
land 

- BAST keine 
bekannt 

- Hinweis auf 
DA direkt 
Versicherung 
(s. Anl.) 

verweist auf Rettungsdienstträger mit der 
Empfehlung, dort anzufragen 

CZ keine 
Absichten 
bekannt 

keine 

Innenministerium 
Baden-
Württembg. 

keine bekannt - Gasse äusserst hilfreich 
- funktioniert auf 2str Fahrbahnen problem-

los 
- auf 3str oft Regel nicht bekannt 
- im Stau ohne Einsatzfahrzeug wird die 

Gasse oft vergessen 

— — vorhandene gesetzliche 
Regel unbedingt notwen-
dig 

Ministerium für 
Inneres und 
Sport Nieder-
sachsen 

keine bekannt – allgemein bekannte pos. Erfahrungen 
- Vorschrift hat hohe Bedeutung 

— — Pol Dir Hannover hat 
Flyer im Zusammenhang 
mit Einsatzfahrten he-
rausgegeben (s. Anl.) 

Polizei Hamburg keine bekannt - Anfahrt relativ konsequent über Ret-
tungsgasse 

- Probleme nur auf 2str Fahrbahnen mit 
hohem Lkw-Anteil 

- wenn sich Einsatzfahrzeuge in diesem 
Fall "festsetzen", wird auf den Pannen-
streifen ausgewichen 

- Gasse wird nur selten im Voraus gebildet 

— — keine 

Autobahnpolizei 
Düsseldorf 

keine bekannt - Gasse wird immer erst bei Wahrnehmung 
der Sondersignale 

- dadurch kann gelegentlich das Voran-
kommen erschwert werden 

- Erfahrungen mit Gasse durchwegs gut 
- (neg.) Erfahrung bzgl. Nutzung Pannen-

streifen wie in Österreich, deshalb Gasse 
favorisiert 

— — — 
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Antwort von Untersu-

chungen 
Erfahrungen Gasse in 

anderen 
Ländern 

Verein-
heitli-

chung EU 

weitere Erkenntnisse 

Autobahnpolizei 
Arnsberg (D) 

nicht bekannt - Erfahrungen mit Gasse grundsätzlich 
positiv 

- Fehlverhalten nur bei Einzelpersonen 
feststellbar 

- ein Wechsel auf den Pannenstreifen ist 
zu unterlassen 

- stetige Schulung Einsatzkräfte und Info 
Verkehrsteilnehmer notwendig 

— — — 

Bezirksregierung 
Münster (D) 

nicht bekannt Autobahnpolizei: 
- vorsorglich wird keine Gasse gebildet 
- bei Anfahrt der Einsatzkräfte wird meist 

die Gasse gebildet und bleibt 
- bei Baustellen häufig Problem, deshalb 

Absprachen, wonach die Gasse bei Bau-
stellen zu berücksichtigen ist 

— — — 

Autobahnpolizei 
Köln 

nicht bekannt - Vorschrift ist den meisten Verkehrsteil-
nehmern bekannt 

- unbekannt ist die Vorschrift, die Gasse 
vorsorglich zu bilden 

- Beobachtung, dass Nutzer des linken 
Fahrsteifens bei Wahrnehmung des Mar-
tinshorns nach rechts wechseln statt 
nach links 

- nach Durchfahrt schliesst sich die Gasse 
oft wieder 

- Erfahrung mit Gasse positiv, stete Aufklä-
rung notwendig 

— — — 

Bezirksregierung 
Detmold (D) 

nicht bekannt -  bei Stau keine automatische Bildung der 
Gasse 

- ersteintreffendes Einsatzfahrzeug muss 
Gasse bilden; bei inländischen Fahrzeug-
führern kein Problem, da Regel bekannt 

- für Fahrzeuge <15to zügige Durchfahrt 
möglich 

- Hilfskräfte müssen oft mit Sondersignalen 
durch die Gasse gelotst werden 

keine nein absolut erforderlich, dass 
Gasse von allen Einsatz-
kräften konsequent ge-
nutzt wird; denn benutzen 
des Pannenstreifens führt 
zu Chaos 

Bundesamt für 
Strassen (CH) 

nicht bekannt - in der Schweiz keine Rechtsnorm 
- Gasse wird in den Fahrschulen gelehrt 

(wobei sich der Verfassers der Antwort 
bzgl. Ausweichen welcher Spuren ver-
schrieben haben dürfte (richtig: äusserste 
linke nach links, alle übrigen nach rechts) 

- Rettungsgasse gab in den letzten Jahren 
keinen Anlass zu Diskussionen 

nichts 
bekannt 

EU nicht 
bekannt; 
in ECE 
UNO 
bisher 
kein 
Thema 

— 

Präsident Ar-
beitsgemein-
schaft der Chefs 
der Verkehrspo-
lizeien der 
Schweiz (ACVS) 

gibt es offen-
bar nicht 

- Erfahrungen mit Gasse sehr gut (wird 
auch in Autobahnpolizeikursen immer 
wieder bestätigt) 

nicht 
bekannt 

nicht 
bekannt 

- Gasse in vielen Fällen 
einzige Möglichkeit 

- Pannenstreifen oft 
durch Erh'dienste belegt 
und werden neuerdings 
zu Fahrstreifen umfunk-
tioniert 
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Die Gesamtbeurteilung erfolgt eindeutig dahingehend, dass nur die Rettungsgasse zwischen den Kolonnen 
zu befürworten ist. Einzig Hamburg zieht in Ausnahmefällen in Betracht auf den Pannenstreifen auszuwei-
chen. 
Die Rettungsgasse wird gemäss Präsident, MR Dr. Bernd Mayer, Passail, auch von der Österreichischen 
Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) mit Nachdruck gefordert. 

 

  

 
 

Bruno Hersche, Dipl. Ing. ETH SIA 
Riskmanagement Consulting 
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Anlagen: 
Antworten im Originaltext 
1. Deutschland 
Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach (D) vom 26.4.06 
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Umfrage der DA Direkt Versicherung, Deutschland, vom März 2006: 
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Innenministerium Baden-Württemberg, Stuttgart (D) vom 14. September 2006: 
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Niedersächsischer Ministerium für Inneres und Sport, Hannover, vom 27. September 2006: 
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Anlagen siehe folgende zwei Seiten 

 

Bilder von Nordrhein-Westfalen: 
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Polizei Hamburg (D) vom 14. September 2006: 
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2. Schweiz 
Bundesamt für Strassen, Bern (CH), vom 1. Mai 2006: 

(Wenn Herr Friedli schreibt «Im Rahmen der Ausbildung wird den FahrschülerInnen gelehrt, dass bei Ver-
kehrsstockungen auf Autobahnen die Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen ganz rechts am Pannenstrei-
fen, diejenigen auf den übrigen Fahrstreifen ganz links halten sollen, damit hilfeleistende Fahrzeuge zwi-
schen den stehenden Kolonnen durchfahren können.», dann dürfte ihm ein Irrtum unterlaufen sein, denn 
meines Wissens wird auch in der Schweiz empfohlen, auf dem äussersten linken Streifen nach links und auf 
den übrigen Fahrstreifen nach rechts auszuweichen, damit die Gasse links entsteht, wo weniger Lkw vor-
handen sind und damit leichter ausgewichen werden kann.) 
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Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Chefs der Verkehrspolizeien der Schweiz, vom 27. September 2006: 

 
 
 


